
 
 
 

Veröffentlichung nach § 25 Abs. 1 WpHG 
 
 
Die Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich, und die Ferdinand  
Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich, haben uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Volkswagen AG am 13. November 2006 
jeweils die Schwelle von 25 % überschritten hat und nunmehr 27,40 % beträgt.  
Jedem der Mitteilenden ist der Stimmrechtsanteil jeweils nach § 22 Abs. 1 S. 1  
Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 
 
 
Wolfsburg, 30. November 2006 
 
Volkswagen Aktiengesellschaft     
Der Vorstand 


